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Inhalt: Bekanntmachung über eine Ernteflächenerbebung im Jahre 1917. S. 413.

(Nr. 5854) Bekanntmachung über eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1917. Vom 20. Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des &amp; 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-

Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

 1

In der Jeit vom 15. bis 25. Juni 1917 werden durch Befragung der
Betriebsinhaber oder ihrer Stellvertreter festgestellt:

Die Ernteflächen beim feldmäßigen Anbau von

1. Weizen

a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

2. Spelz — Dinkel, Fesen — sowie Emer und Einkorn (Winter= und

Sommerfrucht),
3. Roggen

a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

4. Gerste

a) Winterfrucht,
b) Sommersrucht,

Hafer,
 Gemenge aus den Getreidcarten 1 bis 5,

 Buchweizen,
8. Hirse,

Reichs-Gesetzbl. 1917. 100

Ausgegeben zu Berlin den 21. Mai 1917.

JS##



—414 —

9. Hulsenfrüchten

a) Erbsen und Peluschken
b) Eßbohnen (Stangen-, Buschbohnen)

) Linsen ( zur
 Acker- (Sau.) Bohnen
0) Wicken Körner-

s) Gemenge aus Hülsenfrüchten aller Art gewinnung,
untereinander oder mit Getreide oder

anderen Körnerfrüchten
8) Lupinen zum Unterpflügen, zur Grünfutter= oder Körnergewinnun,
D) alle Arten Hülsenfrüchte, außer Lupinen, zur Grünfuttergewinnung,

rein oder im Gemenge, auch mit Getreide,

10. Olfrüchten

a) Raps und Rübsen,
b) Mohn,
J) übrige Olsaaten (Leindotter, Senf, Sonnenblumen und anden)

11. Gespinstpflanzen

a) Flachs (Lein),
b) Hanf,

12. Kartoffeln

a) Frühkartoffeln,
b) Spälkartoffeln,

13. Rüben und Wurzelfrüchten

a) Juckerrüben,
b) Runkelrüben,
c) Kohlrüben (Steckrüben, Bodenkohlrabi, Wruken, Dotschen),
4) Mairüben, Wasserrüben, Herbstrüben, Stoppelrüben (Turnips),
) Möhren (Karotten),

14. Gemüse zur menschlichen Nahrung

a) Weißkohl,
b) alle sonstigen Kohlarten,
I) alle sonstigen Gemüsearten,

15. Futterpflanzen zur Grünfutter- und Heugewinnung

a) Klee aller Art, auch mit Beimischung von Gräsern,
b) Luzerne,
) alle sonstigen Futterpflanzen (Serradella als Hauptfrucht

ECsparsette, Mais u. a.), auch in Mischung

sowie die Bewässerungs- und anderen Wiesen, die gesamten bestellten und nicht
bestellten Ackerflächen und die Weideflächen.
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82
Die Erhebung erfolgt gemeindeweise. Die Ausführung der Erhebung

liegt den Gemeindebehörden oder den zu diesem Zwecke ernannten Sachverständigen
oder Vertrauensleuten ob.

&amp; 3

Die Erhebung erfolgt grundsätzlich durch Ortslisten (Muster 1). Die
Landeszentralbehörden können bestimmen, inwieweit neben oder an Stelle von
Ortslisten Fragebogen zu verwenden sind.

4
Die Landeszentralbehörden sind berechtigt, die Erhebung auf andere Früchte

zu erstrecken und sonstige Anderungen der Fassung der Ortsliste vorzunchmen, ins-
besondere statt Hektar ein anderes Flächenmaß vorzuschreiben.

45
Die Herstellung und Versendung der Drucksachen erfolgt durch die Landes-

zentralbehörden.

6
Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten Personen sind befugt,

zur Ermittlung richtiger Angaben über die Ernteflächen die Grundstücke der zur
Angabe Verpflichteten zu betreten und Messungen vorzunehmen, auch hinsichtlich
der Größe der landwirtschaftlichen Güter oder einzelner Grundstücke Auskunft von

den Gerichts- oder Steuerbehörden einzuholen.

87
Die Landeszentralbehörden erlossen die Bestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung.
Dem Kreiserlichen Statistischen Amte sind die Ausführungsbestimmungen

bis zum 10. Juni 1917 einzusenden.

48
Die Landeszentralbehörden haben eine nach Bezirken der unteren Ver-

waltungsbehörden gegliederte Zusammenstellung über die Ergebnisse der Erhebung
(Muster 2) dem Kaiserlichen Statistischen Amte bis zum 20. Juli 1917 einzusenden.

49
Die Reichskartoffelstelle wird ermächtigt, eine besondere Erhebung über die

Ernteflächen beim feldmäßigen Anbau von Frühkartoffeln vorzunehmen. Sie er-

läßt die näheren Bestimmungen. Die Vorschrift im K&amp;6 findet entsprechende
Anwendung.

100“
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10

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, die vorsätzlich
die Angaben, zu denen sie auf Grund dieser Verordnung und der zu ihrer Aus-
führung ergehenden Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder wissentlich un.
richtig oder unvollständig machen, werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, diefahrlässig die

Angaben, zu denen sie auf Grund dieser Verordnung und der zu ihrer Lus-
führung ergehenden Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder unrichtig ober
unvollständig machen, werden mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestronn.

811

Die durch Bundesratsbeschluß vom 1. Mai 1911 vorgeschriebene Anban

erhebung kommt für das laufende Jahr in Wegfall.

* 12

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 20. Mai 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
« Dr. Helfferich
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Ernteflächenerhebung 15. bis 25. Juni 1917
———..— &amp;— . Verwaltungsbezirk

Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde:
(Kreis, Bezirksamt, Amteshauptmannschaft usw.)

Gemeinde:

Ortsliste
Gutsbezirk:

Nach der Erhebung über die landwirtschaftliche Bodenbenutzung im Jahre 1913
waren im Gemeinde-(Guts-) Bezirk insgesamt als Ackerland ermittelt:. Hektar.

Nach Abschluß der Orts.Die Summe der bestellten Ernteflächen (Spalte ( win Ortsliste
liste vom Gemeinde. (Guts.) betrütt... Hektar
Vorstand einzutragen! Vgll.] die Summe dernichtbestellten Ackerflächen (eSpalte 41)............... .-

hlkköUPUUktIIdekAUcelthglMithin gegcnwarttgeGefamtAcketflache............................... Heklar.

Daß sämtliche zur Angabe verpflichtetenBetriebsinhaber ihre Angaben gemacht haben, bescheinigt
(Ort), den Juni 1917.

Der Gemeinde. (Guts.) Verstand

Anleitung für den Gemeinde= (Guts-) Vorstand zur Ausfüllung der Ortsliste
. Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 20 Mai 1917 (Reichs. Gesetzbl. S. 413) sollen die Ernteflächen der umstehend aufgeführten

Fruchtarten und Futtergewächse und der Wiesen durch Beiragen der Betriebsinhaber oder deren Stellvertreter festgestell: werden.

Die Aufnahme erstreckt sich nur auf den seldmäßigen Anbau. Kartoffeln, Gemuse und andere Swächser die nur
gartenmäßig, d. h. in Hausgärten, Schrebergärten usw., angebautst#sind,bleibenaußerBetracht.

 Die Ausführung der Erhebung liegt den Gemeindebehörden ob, die im Bedarisfall för diesen Zweck Sochrerge oder
Vertlrauensleute hinzuziehen können.

Anzeigepflichtig ist derjenige, der die Bodenfläche bewirtschaftet oder sein Stellvertreter. Demnach sind die auf gepachteten

Grundstücken, auf Dienstland oder dergleichen angebauten Flächen nicht vom Eigemümer, sondern vom Pöchter oder Nutungs-.
berechtigten anzugeben.
Die Angabe der Ernteflächen hat durch den Betriebsinhaber oder seinen Stellderireter zur Ortsliste derienigen Gemeinde zu

ersolgen, von der aus die Bewirtschaftung vorgenommen wird.

 Es sind die gesamten vom Betriebsinhaber bewirtschafteten Flächen anzugeben, ohne Rücksicht dorauf, ob es sich um eigenes
Cand oder um Pachtland, Dienstland oder dergleichen handelt, und gleichviel, ob die Flächen innerhalb oder außerhalb des

Gemeindebezirkes liegen.
Die Erhebung erfelgt in der Zeit vom 15. bis 25. Junl 1917.

Die Ermiflächen sind in dem im Kopfe der Orteliste bezeichneten Flächenmaß onzugeben. Audere Flächenangaben sind nicht zulässig.
. Bei den Eintragungen ist darauf zu achten, daß die Summe der Eintragungen in den Spalten 3 bie 39 sich deckt vut der

Eintragung in Spalte 10 (Summe der bestellten Ernteflöchen). Die Richtigkeit der Eintragungen ist von dem Betriebsmhaber
oder dessen Sullvertreler in der letzten Spalte der Ortsliste durch Unterschrift zu bescheinigen.

Die Ortslisle ist aufzurechnen, abzuschließen und mit der Vescheinigung des Gemeinde. (Guts.) Vorstandes zu versehen, daß
sämtliche zur Angabe verpflichteten Betriebsinhaber ihre Angaben gemacht haben. Die abgeschlossene und bescheinigte ##

ist spätestens bis zum 2. Juli 1917 an die zuständige Behörde abzuliesern.
 Ergibt sich beim Abschluß der Ortsliste, daß die durch diese Erbebung ermittelte Gesamt. Aberfläche ven der durch die landwirt.

schajtliche Bodenbenußung im Jabre 1913 festgestellten Gesamt-Aclersäche um mehr als 10 vom Hundert abweicht, so sind die

— Gründe für die Abweichung besonders anzugeben, 3. B. infolge starker Bebauung, Gröndung großerer Fabriken oder sonstiger

Cewerblicher Anternehungen von erheblichem Klächenumfang eder dergleichen; serner können größere Abweichungen dadurch
vorkommen, daß im Gemeindebezerke belecene Ackerslächen von einem in einer anderen Gemeinde wohnenden Bewmiebsinhaber
bewirtschaftet werden und daher in der Crtsliste der anderen Gemeinde nachgewiesen sind, oder umgelebrt.

Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten Personensind befugt, zur Ermiktlung richtiger Angoben die Grundssücke
der zur Angabe Verpflichteten zu betreten und Messungen verzunehmen, auch hinsichtlich der Größe der landwirtschaftlichen
Güter oder einzelner Grundstücke Auskunft von den Gerichts- oder Sieuerbehörden einzuholen.

· Betriebsinhaber odekStcllonmfekvonBetriebsinhaber-»dteookiqplcchdieAngabe-»si-denensleoekpsttchtetsmdsuchtobkk

wissetstltchunnchngodekunoollstandigaiachen,IoekdeamitGksangmsbIszuIrchsMoImtmodermstOkldstrcfebtssu
zthtikquiendwmttbestrafx—BettselssnhqbetvdktpttlloeritkttkvonBetriebsinhaber-»diesahcläfssgdsesagolmysudessen
iievapilschtetsiaduschtodekmsktchttsoderunvollslaadsqmachta,wekdensuthdstmiebissi-drestqaieandtkbestkqih
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Bestell
l. 2. 3. . 5. 0. 7. S.

Spel# Gemenge öb#-
Weisen Dinkel Roggen Gerste aus den

Des Fesen) ’ Getreide. ii
. . . . sowie 3 b arien T3

Betriebsinhaberh-Jo) 1rrcrt % *
und (Gemenge Such- : S

Vor- Som- Einkorn. Som- Som- e i weizen Sirse Etdlin 2
* und Zuname Winter. W Winter- mer Winter. mer lechreie, und .

mer- un nser- s ,-. :.

frucht Som. frucht frucht *“ r Debs
- — frucht frucht btasels luschlen!
S frucht kuhrn) 5

hae Ia Llafaha Ial ka fa ba n La n ha In ha la ha # ha la ha Ia„ — n
: 2 6 6 7 8 r 10 11 12 11 14 1

*7) Mohn, der zwischen anderen Früchten, z. B. Möhrcn, angebaut wird, ist nicht anzugeben.

Seitensumme

"8) Uls Frahkartosfeln Velten alle Kartoffeln (frühe und meitelfröhe), die bis zum 15. September, als Späkkartoffeln alle Kartosfth
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Aa

rnteflächen
 —

10. L 12. 13.
#ute Hölsenfruchte iost. Kartesselns? ,

leafrüch — – Olfrchte Gespinst zweelen ) Rüben und Wurzelfrüchte
pinnung 4K *) pflanzen Aumerkung umeen) .

-.J, k) k) Ess- FESY s) h) » s) h) 5 2 b) U6) 1 %
rr zss Ee - E

4% bt———— v *r5
Ichr- '8 *55#t svs "6 mt Flachs — Zucler. Runlel- 129 rr Mähren
 au-) Wicens M. Hnvie un. crein Hauf tar. tar. s N(Kar.

 ern i———————..l—.——J
* ts2 nsat I ##s“
 E“ 5 s

u 'laLD anaäas## ha la ha a a l la # la le ha la üe # —t. bla#e, ha la ha la

 /17 13 12 20 21 22 25 21 u5 #— rl 28 r 20 1 à 3#

1

H
dem 15. September geerntet werden.



420(Fortsetzung]
1

Bestellte Erntefläü chen Summe der außerdem zum Betricbe „

I. B. — geborigen

S Beldmaßig gebaute Ge· ti Grün- " .-.

S müse zur menschlichen daresn- r· eHeminnan 6 Summe Wiesen Viehweiden
* Nahrun .

5n ð V O -4 der nicht 5 n r dS Unterschrift des Betriebeiut

7 alle alle 83 ale sonstigen bestelten, ber- oder seines *

sonsti.onfti. 3 9 " r Ernte. *v Ge- als Bescheinigung der Ki#
S i a udl · ässe. "6 r
— Weiß- en 2#o“ euzernes erol. flächen er· wasse · andere Dauer · Acker
(ohl Ge. S lene, Maas(Spaltenfächen rungs. Wiesen weiden weiden
- Kohl- mase. 5 d ander)
* 228 auch, n bie 39) wiesen
S arten arten 7 Mischun

b bais baalbil " hen e da à 1usnaalus s alaa la

1 30 35 r-x 27 a8 au 40 1 2 43 44 4 L
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Muster2

Ernteflächenerhebung 15. bis 25. Juni 1917

taat: Verwaltungsbegzir:: ........

Zusammenstellung
über die Ergebnisse der Ernteflächenerhebung

nach Bezirken

der unteren Verwaltungsbehörden

beichs-Gesebl. 1917. 101
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Durch die Ernteflächenerhebung vem 15.

— bie 25. Juni 1917 ermittelte J. # 1
ückerland nach Weizen Ke#

Bezirk der Erhebung Laßl 7 5 ——

der unteren über dle land- ber Betriebs= Summe Gesamtsumme nlh 6: *

2 Verwaltungss. wchatliche Summe ver alc der bestelte 1#

S behörde Bodenbenuung inhaber der bestellten. - nachdekava * t“

in Jahre ernteslächen, bestelten sucht bestelten te s wer· 1

1913 Ucerlächen cerflächen krucht,efrucht 1 s
5#

ha, ha he he — #H
1. 2 2 –n a 7 s c non

Seiteasamme...
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Bestellte Ernteflächen
7. — -—4. 5. 6. B. 9. 10 II.

erste emenge Feldmäßig gebaute Hölsenfrüchte i? Gespinst.
Getreide. zur Körnergewinnung " *n . pflanzen

arten aj D) cj D g ESx 5) W% A. 5S“
" 1 bis 5 Buch-  z 26 8 2#

· (. -Edi·-«-2 sah-OF Z-
Hafer iien Sirser rrsssb“R b“ n

 Sem- 5P t weizen und z *s*S . YLE : E " 22 Rape Ss Flachs .
- mer- burchen Pe · # binsen(Sau.)Gick 41 örnrs s? *5 und Mohn " 3 (ein) Hanf

A#r 9. r ls #Schew9e

t srucht * kuschten zs Bohnen ’ö5s 5*n 23 Rübsen *2
—8 5 ——— *°

,a laall#n base ba! EEEIEEIE hala h#„ ha lal b" hae 1 bae — hr ha 1#
1% 15 L 17 18 L 20 21 22 23 24 25 6 27 26 20 3130
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(Vortsetung)

Bestellte Ernteflächen Auherden Sum#
12. 13. 14. 15. « —

Feldmäßig gebaute Ge- , .

s Kartoffeln Räben und Wurzelfrüchte nse“ 0 Henschlichen Fukterpflanzen zur Grün Wiesen n
2 " Nabrung lutter- und Hengewinnung

* J rl* » H 2— J r g J N# » -) H-

·s·· III-· Absang tznetpznigkso
: Früh.Spät. 33. 8 Mohren sonsti. sonsti. — " — — andere

4 * JuckerRunkel "seSn L#m Weiß- den gen4K 7 wässe- *
" "% B– NKarot. ,-

ar ar— rüben rüben 775 * rr . kohl * Ge. sgernee, Wa rungs-Wiesen
2 tosseln koffeln 7 7 5# ten) ohl. muse · 5 itt wiesen
5 &amp; arten.. Ancheog

ha 8 La Ia E I I —’e I#e un Ia ue # la ha Ia be ha 8 ha 1° ha la ha l #

22 33 34 35 àrv L 39 10 1 42 12 44 43 # ·-

Sa.

ten·

lum-

1 i ,————«..
en Vezugdes Reichs·Gesetzblatsvermitteln nur die Postanstalten.
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